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1. Wahlen erfolgen grundsätzlich geheim. Liegt 
nur ein Wahlvorschlag vor oder widerspricht 
nicht mindestens ein offizieller Teilnehmer, 
kann offen durch Erheben der Stimmkarte ab-
gestimmt werden 

 
unverändert 

2. Nachwahlen finden statt, wenn ein Amtsin-
haber vorzeitig aus seinem Amt ausgeschie-
den ist. 

 
unverändert 

3. Nichtanwesende sind nur wählbar, wenn vor 
der Wahl ihre Zustimmung zur Kandidatur und 
ihre Erklärung über die Annahme der Wahl 
dem Versammlungsleiter schriftlich vorliegt. 

 
unverändert 

4. Gewählt ist, wer die Mehrheit der abgege-
benen gültigen Stimmen erhält. Wird diese 
Stimmenzahl bei einer Wahl, bei der mehr als 
zwei Kandidaten zur Wahl stehen, nicht er-
reicht, findet zwischen den beiden Kandidaten, 
die im ersten Wahlgang die meisten Stimmen 
erhalten haben, eine Stichwahl statt. 

4. Gewählt ist, Sofern in der Satzung keine ande-
re Regelung vorgesehen ist, ist gewählt wer 
die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen 
erhält. Wird diese Stimmenzahl bei einer Wahl, 
bei der mehr als zwei Kandidaten zur Wahl ste-
hen, nicht erreicht, findet zwischen den beiden 
Kandidaten, die im ersten Wahlgang die meisten 
Stimmen erhalten haben, eine Stichwahl statt. 

5. Sind mehrere Ämter gleichzeitig zu beset-
zen und bewerben sich mehr Personen, als 
Ämter zur Verfügung stehen, so ist in Form der 
Listenwahl zu wählen. Dabei kann jeder 
Stimmberechtigte maximal so viele Personen 
wählen, wie Ämter zu vergeben sind. Gewählt 
ist im ersten Wahlgang, wer die Zustimmung 
von mehr als der Hälfte der Stimmberechtigten 
erhält, die weiteren Kandidaten in der Reihen-
folge ihrer Stimmenzahl. Sind nach dem ersten 
Wahlgang noch Ämter unbesetzt, so ist erneut 
abzustimmen. Auf Antrag kann die Liste neu 
eröffnet werden. Im zweiten Wahlgang werden 
die übrigen Plätze in der Reihenfolge der 
Stimmenzahl vergeben. 

 
 
 
 
 

Unverändert 

6. Sind mehrere Ämter gleichzeitig zu beset-
zen und gibt es für jedes Amt nicht mehr als 
einen Bewerber, so kann en bloc abgestimmt 
werden. Auf Antrag eines Delegierten ist über 
jeden Bewerber einzeln abzustimmen. 

 
unverändert 

 
 
 
Begründung: 
Konkretisierung der Formulierung 
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